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Teil A Einleitung 

1. Anlass und Aufstellungsverfahren 

1.1 Anlass der Aufstellung 

In der Gemeinde Teningen besteht aufgrund der positiven Entwicklung, der günstigen Lage 
an der B3 und zur A5 sowie der Nähe zu Freiburg eine anhaltende Nachfrage nach attrakti-
ven Baugrundstücken. Deshalb beabsichtigt die Gemeinde Teningen die Ausweisung eines 
Wohngebietes am östlichen Ortsrand. 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ortskernnahe Fläche, die verkehrsmäßig sehr 
gut angebunden ist. Der Geltungsbereich befindet sich planungsrechtlich im Außenbereich, 
auch wenn er als Bestandteil der Siedlungsfläche einzuschätzen ist. Zur Schaffung von Bau-
recht ist daher die Durchführung einer verbindlichen Bauleitplanung erforderlich. 
 
 

1.2  Art des Bebauungsplans 

Für das Plangebiet wird ein qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB aufge-
stellt. Das bedeutet, dass der Bebauungsplan mindestens Festsetzungen über die Art und 
das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen 
Verkehrsflächen enthält. Bauvorhaben sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes dann 
zulässig, wenn sie den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widersprechen und ihre 
Erschließung gesichert ist. 
 
 

1.3  Verfahrensart 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach § 2 BauGB aufgestellt. Für die Belange 
des Umweltschutzes ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB im Aufstellungsverfahren 
eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Umwelt-
prüfung wird im Umweltbericht dokumentiert, der ein gesonderter Teil der Begründung zum 
Bebauungsplan ist. 
 
 

1.4  Aufstellungsverfahren 

Am 12.12.2017 wurde vom Gemeinderat der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 
ĂGereutñ gefasst.  
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans mit Stand vom 25.04.2018 sowie die textlichen Erläute-
rungen dazu können in der Zeit vom 12.07.2018 bis einschließlich 31.08.2018 im Rathaus 
Teningen eingesehen werden. Zusätzlich fand eine Bürgerinformationsveranstaltung am 
26.07.2018 statt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 29.06.2022 von der Planung un-
terrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von 
der Planung unterrichtet. 
 
Die Abwägung und Billigung der eingegangenen Stellungnahmen erfolgten durch den Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 27.11.2018. 
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Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf wurde am 07.03.2023 vom Gemeinderat als 
Grundlage für die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 26.01.2023 wurde vom 23.03.2023 bis zum 
24.04.2023 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt vom 15.03.2023 bekannt gemacht. 
 
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte gemäß § 4a Abs. 2 BauGB 
zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, wurden mit Schreiben vom 10.03.2023 von der Planung unterrichtet und zur Stellung-
nahme zum Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 26.01.2023 aufgefordert. 
 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen sowie die Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die weitere Abwägung einbe-
zogen. In der Folge wurde der Entwurf des Bebauungsplans in verschiedenen Punkten ge-
ändert. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 23.05.2023 wurde vom Ge-
meinderat am 27.06.2023 gebilligt und gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zur erneuten Auslegung 
und Behördenbeteiligung bestimmt. 
 
Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 23.05.2023 wurde vom 
13.07.2023 bis zum 14.08.2023 erneut öffentlich ausgelegt; Ort und Dauer der Auslegung 
wurden durch Veröffentlichung im Amtsblatt vom 05.07.2023 bekannt gemacht. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Änderung des Bebauungsplanentwurfs berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 
28.06.2023 zur Stellungnahme zur geänderten Planung aufgefordert. 
 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen vorgetragenen Anregungen sowie die Stel-
lungnahmen der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden vom Gemein-
derat in öffentlicher Sitzung am __.__.____ behandelt. In der gleichen Sitzung wurde der Be-
bauungsplan in der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlossen. Die Begründung 
wurde gebilligt. 
 
 
 

2. Erforderlichkeit der Planaufstellung 

2.1  Begründung der Erforderlichkeit 

Die Gemeinde Teningen ist im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen im Landkreis Em-
mendingen in den vergangenen Jahren vergleichsweise wenig gewachsen und die Einwoh-
nerzahl pendelte so zwischen 12.000 bis 12.100 Einwohner. Auch die Bevölkerungsvoraus-
rechnung des Statistischen Landesamtes bis ins Jahr 2040 geht von einem moderaten 
Wachstum auf etwa 12.220 Einwohner aus. Diese prognostizierte Einwohnerzahl wurde je-
doch bereits Anfang des Jahres 2022 erreicht, und es ist von einem weiteren Bevölkerungs-
wachstum auszugehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Teningen im Ein-
zugsbereich von Freiburg liegt und darüber hinaus verkehrstechnisch sehr gut angebunden 
ist. Zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum ist daher die Ausweisung eines weiteren 
Wohngebietes erforderlich. 
 
Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist bei Eingriff in landwirtschaftlich genutzte Flächen im-
mer zu begründen, inwieweit die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher Flä-
chen besteht. Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zu-
grunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
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und andere Nachverdichtungspotentiale zählen können. Da das Plangebiet vollständig land-
wirtschaftliche Flächen umfasst, ist der Bedarf unter Berücksichtigung der noch vorhandenen 
Innenentwicklungspotentiale darzulegen. Der Bedarf begründet sich vor allem aus den nach-
folgend zum Teil dargelegten Gründen: 
Á Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken in räumlicher Nähe zu wichtigen Infrastruk-

tureinrichtungen (Kindergarten, Schulen), 
Á hohe Arbeitsplatzattraktivität, 
Á Abrunden des Siedlungsbereichs. 

 
Zwar bestehen im Siedlungsbereich noch Baulücken sowie Entwicklungsflächen. Auf diese 
hat die Gemeinde Teningen jedoch keinen Einfluss, so dass sie dem Markt nur einge-
schränkt zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass mit Maßnahmen zur Innenentwicklung 
aktuell nicht ausreichend Wohnraum bereitgestellt werden kann. Zur Versorgung der Bevöl-
kerung mit Wohnraum ist daher ein Zusammenspiel aus Innen- und Außenentwicklung erfor-
derlich. 
 
 

2.2 Artenschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine Überprüfung erforderlich, ob durch 
die Umsetzung des geplanten Vorhabens artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG ausgelöst werden können. 
 
Ermittelt werden müssen die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten, die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu erwarten sind. 
Anschließend muss geprüft werden, ob durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ein Ver-
stoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz droht. 
 
Die vorhandene Fauna wurde im Zuge einer artenschutzrechtlichen Betrachtung durch das 
Büro für Landschaftsökologie Klink, Freiburg, erhoben. Unter Berücksichtigung der Lebens-
raumstrukturen im Gebiet, der Planungsvorgaben und der vorgeschlagenen Minderungs-
möglichkeiten wurde für alle streng geschützten Arten und besonders geschützten Arten eine 
geringe Beeinträchtigung festgestellt. Eine Gefährdung oder Beeinträchtigung geschützter 
Arten, die zur Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände führt, ist nicht gegeben. 
Zusätzliche faunistische Untersuchungen sind aus gutachterlicher Sicht nicht notwendig. 
Zeitlich vorgezogene externe Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind aus gut-
achterlicher Sicht nicht notwendig. 
 
 
 

3. Geltungsbereich und Beschreibung des Plangebiets 

3.1  Räumlicher Geltungsbereich 

Die Größe des Plangebiets beträgt etwa 2,3 ha (22.471 m²) und wird begrenzt: 
Á im Norden:  Wohnbebauung entlang der Forsthausstraße 
Á im Osten:  landwirtschaftliche Fläche 
Á im Süden:  landwirtschaftliche Fläche 
Á im Westen:  Wohnbebauung entlang der Immanuel-Kant-Straße. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans; Quelle: LGL BW, eigene Darstellung 

 
 

3.2  Ausgangssituation 

3.2.1 Stadträumliche Einbindung 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Teningen etwa 1.400 m vom Ortskern in 
östlicher Richtung. Das Plangebiet befindet sich südöstlich der Forsthausstraße sowie nord-
östlich der Immanuel-Kant-Straße. Entlang dieser beiden Straßen befinden sich bereits 
Wohngebäude, die zum Plangebiet hin den derzeitigen Siedlungsrand bilden. 
 

N 

N 
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Abbildung 2: Luftbild Gemeinde Teningen; Quelle: F4map Demo - Interactive 3D map; eigene Darstellung 

 
 
3.2.2 Bebauung und Nutzung 

Die Grundstücke im Plangebiet werden als landwirtschaftliche Flächen genutzt. Der Planbe-
reich weist eine mittlere Erlebniswirksamkeit auf. Der Landschaftsbereich hat eine mittlere 
Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung. 
 
Von der Inanspruchnahme betroffen sind sehr gut zu bewirtschaftende Ackerflächen mit gu-
ten Böden. Zudem weist die Fläche durch Schlaggrößen von > 1 ha sowie der hofnahen 
Lage zu den beiden bewirtschaftenden Betrieben eine besondere ökonomische Standort-
gunst auf. Die hochwertigen, für einen ökonomischen Landbau und Ernährungssicherheit 
wichtigen, Ackerflächen sind deshalb der Vorrangflur Stufe I zugeordnet. Der Flächenverlust 
ist nach Einschätzung des Landwirtschaftsamtes für die derzeitigen Bewirtschafter nicht exis-
tenzbedrohend. 
 
Nach Westen und Süden schließt vorhandene Wohnbebauung an. Nordöstlich des Plange-
bietes fließt der Hauptgraben. 
 
3.2.3 Kulturdenkmale  

Im Plangebiet sind keine Kulturdenkmale bekannt. 
 
3.2.4 Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke im Plangebiet sind in privatem Eigentum. 
 
3.2.5 Topographie und Geländeverhältnisse 

Die Geländeoberfläche (GOF) ist überwiegend eben ausgebildet und liegt auf einer Höhe 
von etwa 194 m+NN. Nach Süden und Südwesten steigt das Gelände leicht um etwa 0,5 m 
an. 
 
3.2.6 Bodenbeschaffenheit und Bodenbelastungen 

Bodenbeschaffenheit 

Für das Plangebiet wurde ein Bodengutachten mit folgenden Ergebnissen erstellt: 

Kenzingen 

Emmendingen 

A5 

© OpenStreetMap-Mitwirkende 

Plangebiet 

https://demo.f4map.com/#lat=48.6480709&lon=8.1286933&zoom=17
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Unter einer 30 bis 70 cm starken Oberbodenschicht wurde zunächst eine 20 bis 70 cm 
starke Auelehmschicht aufgeschlossen. Diese Schicht reicht bis in Tiefen von 60 cm bis 
1,20 m unter der Geländeoberkante (GOK). Bereichsweise sind die Auelehme durch 
Schwemmsande ersetzt. Das tiefste Schichtglied bilden feinkornarme Kiessande, die die flu-
viatilen Ablagerungen der Elz darstellen und im Gutachten als Elztalschotter bezeichnet wer-
den. 
 
Kampfmittel 

Mit Schreiben vom 16.04.2018 teilte das Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. Polizeirecht, 
Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Kampfmittelbeseitigungsdienst mit, dass 
die Luftbildauswertung keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblindgän-
gern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben hat. Insoweit sind keine weiteren Maß-
nahmen erforderlich. 
 
Bodenbelastung 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der angrenzenden Fläche, die durch den historischen 
Bergbau beeinflusst ist. Aus diesem Grund war mit erhöhten Schadstoffgehalten des Bodens 
durch Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer und Zink zu rechnen. Aufgrund der Untersuchungser-
gebnisse ist jedoch nach Einschätzung des Bodengutachters davon auszugehen, dass im 
Plangebiet infolge des historischen Bergbaus keine relevanten Bodenverunreinigungen vor-
liegen. 
 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind nach gutachterlicher 
Einschätzung gewährleistet und die nutzungsspezifischen Prüfwerte der Bundes-Boden-
schutzverordnung (BBodSchV) für alle relevanten Wirkungspfade sind eingehalten. Abfall-
rechtlich sind die Böden ohne Nutzungseinschränkung frei verwendbar. 
 
3.2.7 Gewässer 

Fließgewässer 

Direkt nordöstlich des Plangebietes verläuft der Hauptgraben. Dieser ist als Gewässer II. 
Ordnung eingestuft. Daher ist eine Einhaltung eines 5 m breiten Gewässerrandstreifens ge-
setzlich erforderlich. Innerhalb dieses Gewässerrandstreifens ist die Anlage von baulichen 
und sonstigen Anlagen verboten. Dies gilt auch für öffentliche Verkehrsflächen. Aufgrund der 
Ausweisung des Hauptgrabens als FFH-Gebiet wird von Seiten der Unteren Naturschutzbe-
hörde die Erhaltung und Entwicklung eines Gewässerrandstreifens mit 10 m Breite gefordert. 
Das Anlegen eines 2 m breiten Unterhaltungsweges am südwestlichen Rand des Gewässer-
randstreifens wird von der Unteren Naturschutzbehörde mitgetragen, da hierdurch eine ein-
deutige Grenze zwischen Gewässerrandstreifen und Baugrundstück erfolgt. Vorzugsweise 
soll der Unterhaltungsweg unversiegelt, z. B. mit wassergebundener Decke, angelegt wer-
den. 
 
Im südwestlichen Bereich des Plangebietes verläuft der Neumattengraben. Dieser ist bislang 
verdolt und soll zu einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Erschließung des 
Baugebietes im Abschnitt des Plangebietes und südlich davon offen geführt werden. Die 
Führung des offengelegten Neumattengrabens östlich der Grundstücke Flst.-Nr. 3529/2 und 
3529/3 in der Forsthausstraße wurde geprüft, ist aber technisch nicht zu empfehlen. Aus die-
sem Grund verbleibt die Verdolung im Bereich des Grundstücks Flst.-Nr. 3529/2. Hierbei 
handelt es sich um einen Graben, so dass kein Gewässerrandstreifen erforderlich ist. Ent-
lang des offen gelegten Neumattengrabens wird dann ein schmaler Bewirtschaftungsweg an-
gelegt. 
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Grundwasser 

Der Grundwasserhöchststand (HHW) für das Bauvorhaben wird auf die bestehende Gelän-
dehöhe (etwa 194 m+NN) festgelegt. Der mittlere Grundwasserhöchststand (MHGW) für das 
Plangebiet beträgt 193 m+NN. 
 
Vorgabe des Landratsamtes ist, dass die Gebäude nicht tiefer als der mittlere Grundwasser-
höchststand (MHGW) gegründet werden dürfen. Beispielsweise darf die Unterkante der Bo-
denplatte demnach die Höhe von 193 m+NN nicht unterschreiten. Darüber hinaus sind bis 
mindestens zum bisher gemessenen Grundwasserhöchststand (HHW) die Untergeschosse 
gemäß DIN 1045 als wasserdichte Wanne auszuführen. 
 
Das Gelände wird im Plangebiet auf eine Höhe von mindestens 195,1 m+NN angehoben. 
Daher ist mit der entsprechenden Sockelhöhe auch die Errichtung von Kellergeschossen 
oder Tiefgaragen möglich. 
 
Aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers wird aus gutachterlicher Sicht eine Versicke-
rung des Niederschlagswassers nicht empfohlen. 
 
Wasserschutzgebiete 

 

Abbildung 3: Übersicht der Wasserschutzgebiete; 
Quelle: LUBW, 09.11.2022; eigene Darstellung 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb 
festgesetzter Wasserschutzgebiete. Das 
festgesetzte Wasserschutzgebiet Em-
mendingen TB II+III Gewann Wäldele be-
ginnt etwa 50 m östlich des Plangebietes. 
 

 
Überschwemmungsgebiete 

 

In gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und § 65 Wassergesetz für Baden-
Württemberg (WG) festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten ist die Ausweisung 
neuer Baugebiete nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 
WHG grundsätzlich untersagt. 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb 
festgesetzter Überschwemmungsgebiete 
und steht somit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans nicht entgegen. 
 
Das Plangebiet gilt jedoch zu einem gro-
ßen Teil als Risikogebiet außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten im Sinne des 
§ 78b Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz 
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Abbildung 4: Hochwassergefahrenkarte; Quelle: 
LUBW, 09.11.2022; eigene Darstellung 

(WHG). Das bedeutet, dass das Plangebiet 
bei einem extremen Hochwasserereignis 
(HQextrem) überflutet wird. Die Wasser-
spiegelhöhe liegt in diesem Fall bei 194,1 ï 
194,4 m+NN. Die Geländeoberkante liegt 
im Plangebiet bei etwa 194 m+NN. 
 

 
Das Gelände im Plangebiet wird auf einer Höhe von mindestens 195,1 m+NN angehoben, 
die Höhenlage des Plangebietes wird über Festsetzungen im Bebauungsplan vorgegeben. 
Somit liegt das gesamte Plangebiet zukünftig deutlich über dem Wasserspiegel bei einem 
extremen Hochwasserereignis (HQextrem). Weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
sind demnach nicht erforderlich. 
 
Starkregen 

 

Abbildung 5: Starkregengefahrenkarte der Gemeinde Teningen mit Eintragung des Plangebietes und den beste-
henden bzw. zukünftigen Fließwegen; Quelle: Teningen - Starkregengefahr, eigene Darstellung 

 
Das Plangebiet wird bei Starkregenereignissen zum einen von Ost nach West durchflossen. 
In diesem Fall sammelt sich das Wasser im Bereich der geplanten Haupterschließung und 
fließt dann entlang des bestehenden Siedlungsrands nach Norden zum Hauptgraben ab. Zu-
sätzlich fließt Wasser von der Forsthausstraße zwischen den Gebäuden Nr. 36 und 38 nach 
Osten in das Plangebiet und dann ebenfalls in Richtung Hauptgraben. 
 
Durch das Anheben der Geländeoberkante im Plangebiet wird das Wasser bei Starkregener-
eignissen am neuen Siedlungsrand entlang in Richtung Hauptgraben geleitet. Im Plangebiet 

 Bestehende Fließwege 
 
 Angenommene Fließwege nach Umsetzung des Plangebietes 

https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/teningen/
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anfallendes Regenwasser wird im Starkregenfall über Fließwege im Bereich der öffentlichen 
Straßen abgeleitet. 
Das in der Forsthausstraße anfallende Wasser wird durch das Anheben der Straßenober-
kante auf den Fließweg nach Westen in die Albrecht-Dürer-Straße abgeleitet und fließt über 
die Friedrich-Meyer-Straße ebenfalls wieder dem Hauptgraben zu. Demnach sind im Be-
stand keine wesentlichen Verschlechterungen zu erwarten. 
 
3.2.8 Immissionsbelastungen 

Etwa 250 m nördlich des Plangebietes befindet sich der Schießstand der Sportschützen-
Gilde Hochberg Emmendingen e.V., der dort seit 1960/61 betrieben wird. Die bestehende 
Bebauung entlang der ĂBadstraÇeñ liegt mit 150 m bereits deutlich nªher am SchieÇstand als 
das Plangebiet. Auch sind die Emissionen des Schießstandes nicht in Richtung des Plange-
bietes ausgelegt. Unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen Immissionsrichtwerte im 
Bestand eingehalten werden, wird daher davon ausgegangen, dass diese auch im Plange-
biet eingehalten sind. Diese Einschätzung wird unterstützt, da auch das Landratsamt Em-
mendingen, Amt für Gewerbeaufsicht, Abfallrecht und Immissionsschutz, keine Bedenken 
hinsichtlich des Immissionsschutzes vorgetragen hat. Einschränkungen durch die Auswei-
sung des Plangebietes sind daher nicht zu erwarten. 
 
Zu den Gewerbegebieten ist ein ausreichend großer Abstand von mindestens 350 m einge-
halten. Aufgrund dieses Abstandes sind keine unzumutbaren Geräuscheinwirkungen durch 
Gewerbelärm zu erwarten. Auch in diesem Fall wurden von Seiten des Landratsamtes Em-
mendingen keine Bedenken vorgetragen. 
 
Durch die Bewirtschaftung der östlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen kann es 
insbesondere während der Erntezeit auch abends oder nachts und an Wochenenden zu 
Emissionen wie Lärm, Staub und Gerüchen kommen. Da es sich hierbei überwiegend um 
einzelne Ereignisse handelt, sind keine unzumutbaren Beeinträchtigungen im Plangebiet zu 
erwarten. 
 
3.2.9 Störfallbetriebe 

Im Sinne des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einan-
der so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und schwere Unfälle im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU vermieden werden. 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Einwirkungsbereiches von Störfallbetrieben. 
 
3.2.10 Verkehrliche Erschließung 

Eine verkehrliche Erschließung des Plangebietes besteht noch nicht. Über landwirtschaftli-
che Wege ist das Plangebiet jedoch eingeschränkt erreichbar. 
 
Der vorgesehene Anschlusspunkt ist über die Forsthausstraße in der Verlängerung der Alb-
recht-Dürer-Straße. 
 
Die nächste Bushaltestelle befindet sich am Kindergarten in einer Entfernung von etwa 
300 m und ist fußläufig erreichbar. Von dort bestehen im Stundentakt Busverbindungen, ins-
besondere in den Ortskern und zum Bahnhof Emmendingen. 
 
Der Bahnhof Teningen-Mundingen ist mit einer Wegstrecke von etwa 1,1 km, der Bahnhof 
Emmendingen von etwa 2,2 km zu erreichen. 
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3.2.11 Ver- und Entsorgung 

Anlagen zur Ver- und Entsorgung sind bereits in der Forsthausstraße verlegt. An diesen Lei-
tungen wird das Plangebiet angeschlossen. 
 
3.2.12 Gemeinbedarfseinrichtungen 

Im Plangebiet sind keine Gemeinbedarfseinrichtungen vorhanden. 
 
Das Schulzentrum von Teningen befindet sich in einer Entfernung von etwa 700 m in westli-
cher Richtung. Der nächste Kindergarten befindet sich etwa 300 m westlich des Plangebie-
tes. Das Schwimmbad ist 700 m nordwestlich des Plangebietes. 
 
3.2.13 Natur | Landschaft | Umwelt 

 

Abbildung 6: Übersicht der Schutzgebiete sowie ge-
schützter Biotope, Quelle: LUBW, 09.11.2022; eigene 
Darstellung 

(1) FFH-Gebiet ĂMooswªlder bei Freiburgñ 
(2) Biotop ĂFeldgehºlz im Wªldele und Erbªckerñ 

Direkt im nordöstlichen Bereich des Plange-
bietes ist der Hauptgraben als FFH-Gebiet 
geschützt. Aufgrund der Planung wurde 
eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. Im Er-
gebnis bleibt festzuhalten, dass durch den 
Bebauungsplan keine Eingriffe in den 
Hauptgraben oder die Uferbereiche notwen-
dig werden. Aus gutachterlicher Sicht ist 
kein erheblicher Eingriff in den FFH-Bestand 
zu erwarten. 
 
Nördlich des Plangebietes ist der Hauptgra-
ben zusätzlich als Biotop (Feldgehölz im 
Wäldele und Erbäcker) geschützt. Eingriffe 
in das Biotop werden durch den Bebau-
ungsplan nicht vorbereitet.  
 
Das Plangebiet unterliegt aktuell keinen wei-
teren Schutzkategorien. FFH-Mähwiesen 
oder Streuobstbestände finden sich eben-
falls nicht im Plangebiet. Das Plangebiet be-
findet sich auch außerhalb des Biotopver-
bundes. 
 

 
 
  

1 

2 
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4. Übergeordnete Vorgaben 

4.1 Raumordnung und Landesplanung 

Ziele der Raumordnung sind nach der gesetz-
lichen Begriffsbestimmung in § 3 Abs. 1 Nr. 2 
Raumordnungsgesetz Ăverbindliche Vorgaben 
in Form von räumlich und sachlich bestimm-
ten oder bestimmbaren, vom Träger der Lan-
des- oder Regionalplanung abschließend ab-
gewogenen textlichen oder zeichnerischen 
Festlegungen in Raumordnungsplänen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raumsñ. Vorgaben mit diesen Merkmalen 
sind Ziele der Raumordnung, an die die Bau-
leitplanung nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch 
anzupassen ist. 
 
Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-
entwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg 
sowie im Regionalplan Südlicher Oberrhein 
2017 festgelegt. 
 
Die Gemeinde Teningen ist im Regionalplan 

Südlicher Oberrhein als Kleinzentrum festgelegt und liegt auf der Landesentwicklungsachse 
Freiburg im Breisgau ï Gundelfingen ï Denzlingen ï Emmendingen ï Teningen ï Kenzingen 
ï Herbolzheim ï Ettenheim ï Lahr/Schwarzwald ï Friesenheim ï Offenburg. Hinsichtlich der 
Raumkategorie gemäß des Landesentwicklungsplanes ist Teningen der Randzone um den 
Verdichtungsraum zugeordnet. Zusätzlich ist die Gemeinde Teningen als Siedlungsbereich 
für die Funktionen Wohnen und Gewerbe festgelegt. Für ein Kleinzentrum ist gemäß Plan-
satz 2.4.1.2 des Regionalplanes eine Bruttowohndichte von 50 Einwohnern pro Hektar anzu-
setzen. 
 
Für das Plangebiet ist landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1 nachrichtlich übernommen. Die 
Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen ist zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum erforderlich. 
 
Der festgelegte Regionale Grünzug beginnt östlich des Hauptgrabens, in diesen wird nicht 
eingegriffen. Der Bebauungsplan entspricht den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB. 
 
 

Abbildung 7: Regionalplan Südlicher Oberrhein, i. d. 
F. der Rechtskraft vom 22.09.2017 (Auszug), mit Ein-
tragung des Plangebietes 
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4.2  Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

 

Abbildung 8: Flächennutzungsplan der Verwaltungsge-
meinschaft Emmendingen (Auszug) mit Eintragung des 
Planbereichs; Quelle: Stadt Emmendingen, eigene 
Darstellung 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebau-
ungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
(FNP) zu entwickeln. Bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans ĂGereutñ sind des-
halb die Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft 
Emmendingen zu beachten. 
 
Im rechtswirksamen FNP ist für den Plan-
bereich Wohnnutzung (W) dargestellt. Vor-
gesehen ist die Ausweisung eines allge-
meinen Wohngebiets gemäß § 4 BauNVO. 
 
Der Bebauungsplan entwickelt sich somit 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan. Eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes oder Genehmigung 
des Bebauungsplanes ist daher nicht erfor-
derlich. 
 

 
 

4.3 Verhältnis zu anderen Planungen 

 

Abbildung 9: Bebauungsplan ĂErbacker, 6.  nderungñ 
mit Eintragung des Plangebietes ĂGereutñ; Quelle: Ge-
meinde Teningen, eigene Darstellung 

Westlich des Plangebietes schließt der Be-
bauungsplan ĂErbacker, 6.  nderungñ an. 
In diesem Bebauungsplan aus dem Jahr 
1988 ist der Straßenanschluss für das 
Plangebiet ĂGereutñ bereits vorgegeben. 
 
Die Baugrundstücke im Bebauungsplan 
ĂErbacker, 6.  nderungñ sind als allgemei-
nes Wohngebiet festgesetzt. Das Maß der 
baulichen Nutzung ist wie folgt festgesetzt: 

- Grundflächenzahl: 0,4 
- Geschossflächenzahl: 0,5 
- Zahl der Vollgeschosse: I 

Die Gebäudehöhe wird wie folgt vorge-
schrieben: 

- Traufhöhe: 4,50 m 
- Firsthöhe: 9,00 m 

Zulässig sind Dachneigungen von 20° bis 
40°; eine Einschränkung der Dachformen 
(außer Pultdächer) besteht nicht. 
 
In einem Teilbereich nördlich der Plan-
straße A überlagert der neue Bebauungs-
plan den rechtskräftigen Bebauungsplan 
ĂErbacker, 6.  nderungñ. 
 

 




































